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Staatskanzlei 
 

9. Ausgaben für Personal - im Landeshaushalt nicht trans-
parent abgebildet 

 
Von 2010 bis 2020 sind die im Landeshaushalt ausgewiesenen 
Personalausgaben um 1,2 Mrd. € auf 4,5 Mrd. € gestiegen. Tat-
sächlich sind die Ausgaben für Personal aber noch viel höher: 
Weitere 700 Mio. € zahlte das Land 2020 für Personal aus Sach-
titeln. 
Damit fehlt die notwendige Transparenz für den Haushaltsge-
setzgeber. 
 
Ein wichtiger Grund für die Ausgabenentwicklung sind die ho-
hen Stellenzuwächse: Zwischen 2010 und 2020 wuchs die Zahl 
der Stellen in der Kernverwaltung um über 2.000 auf 51.085. Das 
ist ein Plus von 4,2 %. 
 
Noch deutlich höher war der Anstieg außerhalb der Kernverwal-
tung. Allein in dem vom Landesrechnungshof geprüften Teilbe-
reich stieg die Zahl der Stellen um über 3.000 auf 12.319. Das ist 
ein Plus von 33,1 %. 
 

9.1 Ausgangslage 
 
Ein wesentlicher Teil der Ausgaben im Landeshaushalt entfällt auf die 
Personalausgaben. Die Landesregierung geht davon aus, dass sie bis 
2030 auf 6,1 Mrd. € ansteigen werden.1 Das ergäbe eine Personalausga-
benquote von 37,1 %.  
 
Weil Ausgaben für Personal häufig aber auch in Sachausgaben oder Zu-
weisungen enthalten sind, sind sie im Landeshaushalt nicht als Personal-
ausgaben dargestellt und sichtbar. Solche Ausgaben erfolgen bei den Lan-
desbetrieben, den Hochschulen, den Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts sowie den Beteiligungen des Landes, also Unternehmen, an 
denen das Land einen Anteil hält. 
 
Das Land erfüllt seine Aufgaben allerdings auch mithilfe dieser Einrichtun-
gen. Es finanziert2 sie und nimmt ggf. durch die Entsendung von Vertre-
tern in deren Gremien Einfluss. Das Land agiert im übertragenen Sinne 

                                                      
1  Vgl. Landtagsdrucksache 19/3359, S. 38. 
2  Der Finanzierungsgrad durch das Land schwankt von Einrichtung zu Einrichtung. Diverse 

Einrichtungen erzielen durch ihre Tätigkeiten auch eigene Einnahmen, die nicht vom 
Land stammen. Auch aus diesen Einnahmen kann Personal finanziert werden. 
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wie eine Konzernmutter, erstellt aber keinen „Konzernabschluss“, aus dem 
sich beispielsweise die gesamten Ausgaben für Personal nachvollziehbar 
ergeben.  
Um eine ausreichende Grundlage für künftige Entscheidungen zu haben, 
müssen die Abgeordneten das erforderliche Budget für Personal, die Stel-
len und die Entwicklungen über die letzten Haushaltsjahre kennen, um 
bestmögliche Entscheidungen zu treffen. 
 
Der LRH hat eine Bestandsaufnahme vorgenommen und für die Jahre 
2010 bis 2020 in der Kernverwaltung und in ausgewählten Bereichen  
außerhalb der Kernverwaltung die Entwicklung der 
• Ausgaben für Personal,  
• Stellen-/ Beschäftigtenzahlen und 
• Vollzeitäquivalente (VZÄ)1 
geprüft. 
 
In die Auswahl aufgenommen wurden aufgrund der öffentlich-rechtlichen 
Organisationsform und der daraus resultierenden Einflussmöglichkeiten 
des Landes alle 9 staatlichen Hochschulen 
• Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Universität Kiel), 
• Universität zu Lübeck (Universität Lübeck), 
• Europa-Universität Flensburg (Universität Flensburg), 
• Fachhochschule Kiel (FH Kiel), 
• Hochschule Flensburg (HS Flensburg), 
• Technische Hochschule Lübeck (TH Lübeck), 
• Fachhochschule Westküste (FH Westküste), 
• Muthesius Kunsthochschule Kiel (Muthesius KunstHS), 
• Musikhochschule Lübeck (MusikHS Lübeck), 
 
die 3 Landesbetriebe 
• Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH), 
• Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein (LSH),  
• Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz 

Schleswig-Holstein (LKN.SH), 
 
sowie die Beteiligungen 
• Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) und  
• Dataport AöR (Dataport).  

  

                                                      
1  Die Vollzeitäquivalente messen die Anzahl der Beschäftigten und deren Arbeitszeit, um-

gerechnet in Vollzeitbeschäftigte. 



75 

 

9.2 Entwicklungen von 2010 bis 2020: erhebliche Steigerungen innerhalb 
und außerhalb der Kernverwaltung 
 

9.2.1 Die Kernverwaltung 
 
2010 wies der Haushalt für den Bereich der Kernverwaltung 49.030 Stellen 
aus. Mit Kernverwaltung ist in diesen Zusammenhang gemeint, dass diese 
Stellen vollständig als Personalausgaben im Haushalt (Hauptgruppe 4) 
abgebildet werden.  
2020 gab es dort 51.085 Stellen. Dies entspricht einer Zunahme um 4,2 %. 
In ihrem Stellenabbaupfad hatte die Landesregierung 2009 vorgesehen, 
5.343 Stellen zwischen 2010 und 2020 abzubauen.1 
 
Die folgende Grafik verdeutlicht, dass die Zahl der Stellen bis 2015, die 
der VZÄ bis 2013 leicht absank. Danach stieg die Zahl der Stellen und die 
der VZÄ wieder an.  
Stellen wurden zwar weiter abgebaut. Es wurden allerdings auch neue 
Stellen bewilligt. Der Stellenaufwuchs lässt sich im Wesentlichen auf zu-
sätzliche Stellen zur Integration und Versorgung von Flüchtlingen sowie 
zur Stärkung der Polizei und der Schulen zurückführen. 
 

 
Abbildung 15: Entwicklung von Stellen und VZÄ ab 2010 (Kernverwaltung) 
Quelle: Haushaltspläne des Landes 2010 bis 2020. 

 

Die Stellen waren 2010 in einem Umfang von 46.253 VZÄ besetzt. Bis 
2019 ist die Zahl der VZÄ auf 48.348 angestiegen.2 Dies entspricht einem 

                                                      
1  Vgl. etwa Umdruck 17/3211, „Konsolidierungsprogramm Schleswig-Holstein gem. 

§ 5 StabiRatG“.  
2  Ab 2020 werden VZÄ nicht mehr als Jahresdurchschnitt errechnet, sondern als Stichtags-

wert angegeben. Um die Vergleichbarkeit der VZÄ in den Betrachtungsjahren zu gewähr-
leisten, wurde das Jahr 2020 nicht berücksichtigt. 
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Plus von 4,5 %. Die Zahl der Stellen betrug 2019 50.638, sie stieg um 
3,3 %. Die Zahl der VZÄ wuchs damit stärker als die der Stellen. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass Teilzeitbeschäftigte ihren Beschäftigungsum-
fang gesteigert haben. 
 
Von 3.267,6 Mio. € in 2010 wurden die Personalausgaben um insgesamt 
37,9 % auf 4.504,6 Mio. € in 2020 gesteigert.  
 
Die Entwicklung in den einzelnen Bereichen der Personalausgaben von 
2010 zu 2020 ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. 
 

Jahr 

Personalausgaben in Mio. € 
Abge-

ordnete1 
Bezüge,  

Entgelte2 
Pensio-

nen3 Beihilfe4 Sonstiges5 Gesamt 
2010 17,0 2.109,2 901,3 231,5 8,6 3.267,6 

2020 18,9 2.761,1 1.369,7 345,7 9,2 4.504,6 
Tabelle 11: Personalausgaben in Mio. € 
Quelle: Eigene Darstellung des LRH auf Basis der Haushaltspläne des Landes 2010 und 
2020. 

 
Hohe finanzielle Auswirkungen hat die Entwicklung bei den Bezügen und 
Entgelten und bei den Pensionen (Versorgungsbezüge).  
• Bezüge und Entgelte für das aktive Personal stiegen um 30,9 %, dies 

sind mehr als 650 Mio. €. Die linearen Besoldungs- und Tarifanpassun-
gen im gleichen Zeitraum betrugen 25,1 % (inkl. des Zinseszinseffekts). 
Nur von 2010 bis 2015 war der prozentuale Ausgabenanstieg geringer 
als die linearen Besoldungs- und Tarifanpassungen. Darin spiegelt sich 
die in der o. g. Grafik erkennbare Reduzierung der Stellen und VZÄ im 
Zeitraum 2010 bis 2015 wieder. 

• Ausgaben für die Versorgungsbezüge der Versorgungsempfänger sind 
stark gestiegen. 2010 betrugen sie 901,3 Mio. €. 2020 waren es 
1.369,7 Mio. €. Dies entspricht einem Anstieg um 52,0 % 

 
9.2.2 Geprüfte Bereiche außerhalb der Kernverwaltung 

 
2010 betrug die Zahl der Stellen6 außerhalb der Kernverwaltung noch 
9.259. Sie stieg auf 12.319 in 2020. Dies entspricht einem Zuwachs von 
33,1 %.  

                                                      
1  Obergruppe 41: Ausgaben für „Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige“. 
2  Obergruppe 42: Ausgaben für „Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen“. 
3  Obergruppe 43: Ausgaben für „Versorgungsbezüge und dgl.“. 
4  Obergruppe 44: Ausgaben für „Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.“. 
5  Obergruppe 45: Ausgaben für „Sonstige personalbezogene Ausgaben“. 
6  Bei den nicht auf Basis von Stellenplänen wirtschaftenden Beteiligungen wurde hilfsweise 

die Kopfzahl der Beschäftigten als hypothetische „Stellenzahl“ zugrunde gelegt.  
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Die Zuwachsraten der untersuchten Einrichtungen wichen erheblich von-
einander ab. 
• Bei den Landesbetrieben waren LBV.SH und LKN.SH in den Stellen-

abbaupfad einbezogen, das LSH hingegen nicht. Insgesamt blieb der 
Stellenaufwuchs bei den Landesbetrieben mit 1,2 %1 um über 3 Pro-
zentpunkte hinter dem Aufwuchs in der Kernverwaltung zurück. 

• Die Hochschulen wiesen 2020 gegenüber 2010 einen um 21,4 %2 er-
höhten Stellenbestand auf. 

• Bei den Beteiligungen zeigte sich der größte Aufwuchs. Bei Dataport in 
Höhe von 111,1 %3, bei der GMSH in Höhe von 27,4 %4. 

 
Die VZÄ stiegen ebenfalls erheblich an. Der Aufwuchs an VZÄ betrug ins-
gesamt 32,4 %.  
 
Die folgende Grafik verdeutlicht, dass die Stellen- und die VZÄ-Zahlen  
linear anstiegen. 
 

 
Abbildung 16: Entwicklung von Stellen und VZÄ ab 2010 (außerhalb Kernverwaltung) 
* Im Hochschulbereich müssen Beschäftigte bei einer Finanzierung aus Drittmitteln nicht auf 

Stellen oder Stellenanteilen geführt werden. Da Beschäftigte z. T. auch aus Drittmitteln fi-
nanziert werden, können die VZÄ die Stellenzahl übersteigen. 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Angaben der geprüften Stellen. 

 
Der Stellen- und VZÄ-Aufbau geht auf unterschiedliche Gründe zurück, 
beispielsweise: 
• Erweiterung der Geschäftsfelder und Akquise neuer Aufgaben5, 

                                                      
1  2.388 Stellen in 2010, 2.417 Stellen in 2020. 
2  Von 3.937 auf 4.781. 
3  Von 1.652 auf 3.488. 
4  Von 1.282 auf 1.633. 
5  Bspw. bei Dataport im Bereich der Digitalisierung. 
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• Personalübergänge aufgrund des Beitritts neuer Träger bei Dataport1, 
• Übertragung zusätzlicher Aufgaben,  
• Qualitätsverbesserungen durch vermehrten Einsatz von eigenem statt 

Fremdpersonal, 
• Sicherstellung von qualitativ hochwertiger Lehre an den Hochschulen. 
 
Die Gesamtausgaben für Personal2 in diesem Bereich stiegen um insge-
samt 64,3 %. Beliefen sie sich 2010 noch auf 426,5 Mio. €, waren es 2020 
bereits 700,8 Mio. €.  
 
Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklungen der Ausgaben 
für das aktive Personal, also die Ausgaben für Bezüge und Entgeltleistun-
gen. 
 

Personalausgaben3 in Mio. € 

Jahr 3 Landes-
betriebe 

Hoch-
schulen Dataport* GMSH Summe 

2010 99,2 251,1 17,4 55,0 422,7 
2020 134,4 413,2 57,7 90,2 695,5 

Tabelle 12: Personalausgaben (aktives Personal) in Mio. € 
* Nur Landesanteil. 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Angaben der geprüften Stellen. 

 

Der erhebliche Anstieg bei den Ausgaben für das aktive Personal ist auf 
die Steigerung der Stellen und VZÄ sowie lineare Besoldungs- und Tarif-
anpassungen zurückführen. 
 

9.3 Ausgaben für Personal und deren Einflussfaktoren: Darstellungen 
mit Defiziten 
 
Bei isolierter Betrachtung des Haushalts ist nur ein Teil der Ausgaben für 
Personal ablesbar. Auch wesentliche Einflussfaktoren - wie die Anzahl der 
Stellen und der Beschäftigten oder die VZÄ - sind aus dem Haushalt allein 
nicht ablesbar. Wirtschaftspläne, aus denen sich entsprechende Angaben 
entnehmen ließen, sind für die GMSH und Dataport nicht oder nur einge-
schränkt im Haushalt abgebildet. 

  

                                                      
1  Bei Dataport hat sich der Kreis der Träger der AöR im Prüfungszeitraum von 5 auf 7 er-

weitert. 
2  Die geprüften Beteiligungen haben dem LRH die um Rückstellungen für Pensionen berei-

nigten Ausgaben zur Verfügung gestellt. Für Dataport als AöR mit mehreren Trägern 
wurde nur der Landesanteil der Personalausgaben berücksichtigt. 

3  Bezüge und Entgelte des aktiven Personals. 
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Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht, bei welchen der geprüften Ein-
richtungen die Personalausgaben tatsächlich im Landeshaushalt (Haupt-
gruppe 4) abgebildet werden. 
 

 
Abbildung 17: Finanzierung von Personal - haushaltssystematische Darstellung 
Quelle: Eigene Darstellung des LRH.  

 
• Bei den Einrichtungen der Kernverwaltung (also etwa Ministerien, 

Schulen, Steuer, Polizei) sind alle Ausgaben für Personal im Landes-
haushalt in der für die Personalausgaben vorgesehenen Hauptgruppe 4 
dokumentiert. 

• Bei den Landesbetrieben zahlt das Land Beihilfeausgaben für die Be-
amten sowie Versorgungsausgaben für Versorgungsempfänger und 
deren Beihilfen direkt aus der Hauptgruppe 4. Die Zuweisungen und 
Zuschüsse jedoch, die Landesbetriebe bekommen, enthalten keinen 
Hinweis auf die hierin enthaltenen Personalausgaben.  

• Bei den Hochschulen finanziert das Land Beihilfen und Versorgungs-
ausgaben direkt aus der Hauptgruppe 4 und auch hier sind die Kosten 
für das aktive Personal in den Zuschüssen - ohne gesonderte Auswei-
sung der Personalausgaben - enthalten. 

• Nimmt das Land Leistungen der GMSH oder von Dataport in Anspruch, 
werden diese vergütet oder die Kosten erstattet. Dataport und die 
GMSH müssen für künftige Zahlungsverpflichtungen (beispielsweise 
Pensionsverpflichtungen) selbst Rückstellungen bilden. Das Land über-
nimmt diese nicht. 

 
Aus anderen Berichten der Landesregierung können die Angaben eben-
falls nicht vollständig abgeleitet werden, da diese Berichte andere Funktio-
nen haben: 

HGr 5

HGr 6
HGr 4

"Personalausgaben"

Ausgaben für Personal 
bei Landesbetrieben

Ausgaben für 
Personal bei der 

GMSH

Ausgaben für 
Personal bei 

Dataport

Finanzierung von Personal - haushaltssystematische Darstellung

Ausgaben für Personal 
bei Einrichtungen der     

Kernverwaltung

Ausgaben für Obergruppen 43 und 44.

Ausgaben für Personal 
bei Hochschulen
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Personalstruktur- und Personalmanagementberichte (PSMB)1 sowie Betei-
ligungsberichte helfen daher nur bedingt weiter. Sie werden unabhängig 
von den Haushaltsberatungen - meist erst danach - erstellt. Daten der Vor-
jahre sind zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung nicht aktuell. 
 

9.4 Sachgerechte Planungsgrundlage durch optimierte Darstellung 
 
Mit der Auslagerung der Ausgaben für Personal, die bei der Erledigung 
staatlicher Aufgaben entstehen, in nachgeordnete Bereiche und in Unter-
nehmen, an denen das Land „nur“ noch beteiligt ist, kann das Parlament 
die tatsächliche Entwicklung des Personalbestands und der Ausgaben für 
Personal nicht mehr erkennen und verliert damit zumindest in Teilen die 
Möglichkeit zur politischen Steuerung. 
In einem ersten Schritt muss es den Abgeordneten daher ermöglicht wer-
den, die für das Personal anfallenden Ausgaben und die wesentlichen Ein-
flussfaktoren ohne größeren Aufwand zum Zeitpunkt der Haushaltsbera-
tung nachzuvollziehen. 
 
Der LRH fordert das Finanzministerium auf, künftig dem Haushaltsgesetz-
geber die notwendigen Daten in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen. 
Dazu gehören u. a. die 
• Inanspruchnahme der Stellen innerhalb und außerhalb des Landes-

haushaltes (Hauptgruppe 4) zu einem bestimmten Stichtag, 
• VZÄ innerhalb und außerhalb der Hauptgruppe 4 als Jahresdurch-

schnittswert, 
• Ausgaben für Personal aus der Hauptgruppe 4 und die Ausgaben für 

Personal außerhalb der Hauptgruppe 4, 
• Auswirkungen der im Haushaltsentwurf enthaltenen personalwirtschaft-

lichen Entscheidungen für die kommenden Jahre. 
 
Das Finanzministerium teilt die Auffassung des LRH, dass die maßgebli-
chen Informationen für die Veranschlagung zum Haushaltsentwurf zum 
Zeitpunkt der Haushaltsberatungen und speziell zu den Beratungen des 
Finanzausschusses mit den Fachausschüssen transparent und adressa-
tengerecht vorzulegen sind. Es hält den Vorschlag des LRH allerdings 
nicht für zweckmäßig und verwaltungsökonomisch. Trotzdem will das  
Finanzministerium prüfen, ob hinsichtlich der Vorlagen zu den Haus-
haltsberatungen nicht nur weitere Optimierungen im Hinblick auf die Per-
sonalausgaben, sondern aller Einnahmen und Ausgaben möglich sind 
(vgl. § 26 LHO nebst VV).  
 

                                                      
1  Ab dem Berichtsjahr 2021 wird der PSMB im jährlichen Wechsel mit dem „Personalstruk-

turbericht“ erstellt. 
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Der LRH bekräftigt seine Forderung, dem Haushaltsgesetzgeber die not-
wendigen Daten zur Verfügung zu stellen.  
 

9.5 Fazit 
 
Der Aufwuchs an Stellen in der Kernverwaltung hat sich 2021 fortgesetzt. 
In den Stellenplänen und -übersichten werden für 2021 insgesamt 51.897 
Stellen ausgewiesen. Dies sind 812 Stellen mehr als 2020. Einen weiteren 
Anstieg um 429 auf 52.326 sieht der Haushalt 2022 vor. Auch außerhalb 
der Kernverwaltung wird mit einem weiteren Stellenanstieg gerechnet.  
 
Dies, obgleich selbst nach der Inanspruchnahme von Krediten die Finanz-
planung der kommenden Jahre noch Deckungslücken aufweist.1 Ange-
sichts der bestehenden Haushaltslücken kann sich das Land Schleswig-
Holstein keine derartigen Stellenzuwächse leisten. 
 
Aufgrund der Haushaltslage werden künftige Konsolidierungsprogramme 
im Personalbereich erforderlich werden. 
 
Den Programmen müssen definierte Einsparvolumina zugrunde liegen. Sie 
sind als Zielvorgabe unerlässlich. Nur dann kann die Landesregierung ihre 
Konsolidierungserfolge messen und bewerten.  
 

  

                                                      
1  Stellungnahme des LRH zum Haushaltsentwurf 2022 vom 17.11.2021.  
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